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mittlungsgebühren“, betont der
Experte.

7In den vergangenen Jahren
hat der Staat für Klein- und

Mittelbetriebe eine Extraförde-
rung von 90 Prozent vorgesehen.
Heuer auch?
Nein, die Gutschrift von 90 Pro-
zent wurde heuer abgeschafft.

8Was ist wenn die Anträge die
zur Verfügung stehenden Mit-

tel überschreiten?
Wenn der Gesamtbetrag der be-
antragten Steuerguthaben die
zur Verfügung gestellten Mittel
übersteigt, dann wird das zur
Verfügung stehende Geld pro-
zentuell unter allen Anspruchs-
berechtigten aufgeteilt. „Das
kann dazu führen, dass man we-
niger zuerkannt bekommt, als die
maximal möglichen 75 Prozent.
In Südtirol haben zum Beispiel
im Vorjahr die Unternehmen
schlussendlich ein Steuergutha-
ben von im Schnitt 26 Prozent er-
halten“, erklärt der Fachmann.

9Wenn ein Unternehmen bei-
spielsweise in Radio- und in

Printwerbung investiert, erhält
es dann für beide Investitionen
den gleichen Fördersatz?
Nein, da es sich um 2 getrennte
Budgets handelt, werden dem
Antragsteller im Falle von Inves-
titionen in beide Medienarten 2
verschiedene Arten von Steuer-
guthaben zuerkannt, auch in ver-
schiedenen Prozentsätzen – je
nach Aufteilungsbedingung.

10Ab wann kann man ansu-
chen?

Während 2018 das Ansuchen für
das Steuerguthaben imMärz ein-
zureichen war, haben sich heuer
die Fristen verschoben. Konkret:
Unternehmer und Freiberufler
können für das Jahr 2019 den An-
trag für das Steuerguthaben zwi-
schen 1. und 31. Oktober 2019
einreichen.

11Wasmuss man konkret
tun?

Der Unternehmer muss einen
Antrag zur „Vormerkung des
Steuerguthabens“ auf elektroni-
schem Weg an die Abteilung In-
formation und Presse des Präsi-
diums desMinisterrates (Diparti-
mento per l’informazione e l’edi-
toria della Presidenza del Consig-
lio dei ministri) richten – und
zwar über die Kanäle der Einnah-
menagentur (Entratel, Fisconli-
ne, SPID oder CNS). Damit
macht der Unternehmer gleich-
zeitig eine Meldung seiner vor-
aussichtlichen Werbekosten für
2019. Es sind in dem Ansuchen
daher unter anderem die Ge-
samtkosten der bereits getätigten

oder heuer noch geplanten Wer-
bungen – getrennt nach Print
und Radio beziehungsweise TV –
anzuführen sowie die Gesamt-
kosten der Werbung in 2018. Zu-
dem muss angegeben werden,
wie hoch das Plus an Werbung
ausfällt – und zwar für jede der
beiden Medienbereiche in Pro-
zent und in absoluten Zahlen.

Im Jänner 2020 muss der Un-
ternehmer dann seine effektiv
durchgeführten Investitionen
mit einem eigens dafür vorgese-
henen Vordruck melden.

Das Steuerguthaben kann
dann ausschließlich durch Ver-
rechnung im Vordruck F24 (ein-
zureichen durch die elektroni-
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Monatliche INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche INTRASTAT-
Meldung online durchgeführt werden.

Montag, 30. September

Registersteuer für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die ab 1. September 2019 laufen, ist bis heute
die Registersteuer (2 Prozent der Jahresmiete) zu überweisen. Für lau-
fende Mietverträge, die in früheren Jahren am 1. September abge-
schlossen wurden und heuer weiterlaufen, ist die jährliche Register-
steuer zu entrichten.

UniEmens-Meldung an NISF/INPS:
Für die imMonat August erfolgten Lohnzahlungenmüssen die Arbeit-
geber bis heute die Online-Meldung (UniEmens) an das NISF/INPS
durchführen.

Einheitslohnbuch:
Die Arbeitgeber müssen bis heute im Einheitslohnbuch (libro unico
del lavoro) die Eintragungen für denMonat August vornehmen.
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schen Dienste der Einnahmen-
agentur) beansprucht werden.

12Wann weiß man, wie viel
man bekommt?

Anhand der Meldung vom Okto-
ber teilt die Abteilung Informati-
on und Presse des Präsidiums
des Ministerrates bis zum April
den Unternehmen zunächst ei-
nen geschätzten Betrag mit:
Wenn genügendGeld vorhanden
ist, bekommt jeder Antragsteller
eine Gutschrift von 75 Prozent,
ansonsten weniger. Den effektiv
zustehenden Betrag beschließt
die Abteilung Information und
Presse dann mit einer Verord-
nung und veröffentlicht ihn auf
der Internetseite der Abteilung
(https://informazioneedito-
ria.gov.it/it).

13Wie gut wurde der Steu-
erbonus genutzt?

Italienweit wurden 2018 rund
6780 Anträge eingereicht. Die
Unternehmen haben insgesamt
163,4 Millionen Euro mehr für
Werbung ausgegeben und die
insgesamt vorgesehenen rund
42,5 Millionen Euro an Steuer-
guthaben erhalten. Zu den Pro-
vinzen, in denen der Steuerbo-
nus besonders gut genutzt wur-
de, gehört Südtirol: Hierzulande
habenUnternehmenund Freibe-
rufler 2018 Mehrausgaben von
4,6 Millionen Euro getätigt und
ein Steuerguthaben von 1,2 Mil-
lionen Euro gewährt bekommen.
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@ https://informazioneeditoria.gov.
it/it/notizie/confermato-il-bonus-
pubblicita-per-l-anno-2019/

Zusammenlegung
zweier Wohnungen
Ich habe eine Wohnung, die
ich ohne die Steuerbegünsti-
gung für die Erstwohnung er-
worben habe. Dort hat meine
Familie auch denWohnsitz. Es
besteht die Möglichkeit, eine
kleine angrenzendeWohnung
zu kaufen. Kann ich in diesem
Fall die Begünstigung der
Erstwohnung anwenden?
Ja, wenn die bestehende und
die neueWohnung nach dem
Kauf zusammengelegt wer-
den, können Sie die Begünsti-
gung der Erstwohnung für den
Kauf anwenden. Es besteht
diese Möglichkeit für den An-
kauf einer angrenzenden
Wohnung bzw. für denAnkauf
von Räumlichkeiten, die mit
der bestehendenWohnung
zusammengelegt werden.
Dies hat auch der Entscheid
Nr. 142/2009 sowie das Rund-
schreiben Nr. 31/2010 der Fi-
nanzverwaltung bestätigt. Mit
dem Entscheid Nr. 25/2005
hat die Finanzverwaltung zu-
dem bestätigt, dass diese be-
günstigte Ankaufsmöglichkeit
zur Erweiterung der Erstwoh-
nung auch all jene nutzen
können, die ihre Erstwohnung
mit dem Steuerbonus gekauft
haben. Sollte hingegendie Zu-
sammenlegung nicht erfol-
gen, und Sie somit über mehr
als eineWohnimmobilie in
derselben Gemeinde verfü-
gen, ist die Begünstigung
nicht anwendbar. Auch darf
durch die Zusammenlegung
der beidenWohneinheiten
keine Luxuswohnung (Katas-
terkategorien A/1, A/8 oder
A/9) entstehen. Zudem dür-
fen Sie in der selben Gemein-
de neben den zusammenzu-
legenden Immobilien über
keine weitere Wohnimmobili-
en verfügen. Der Vorteil beim
Erwerb der Erstwohnung ist
eine Reduzierung der Regis-
tergebühr von 9 auf 2 Prozent
bzw. bei Kauf mit Mehrwert-
steuer von 10 auf 4 Prozent. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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„Beantragen können das

Steuerguthaben alle

Unternehmen und

Freiberufler sowie alle

nicht gewerblichen

Körperschaften

unabhängig von der

juristischen Form und der

Betriebsgröße.“

Hubert Gasser,
Steuerexperte des UVS


